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„Es bedarf nur eines Anfangs, der Rest geschieht von selbst.“ 

Sallust, Der Catilinarische Krieg, 20, 10.

Vorbemerkung zur 3. Auflage

Gut zwei Jahre nach Erscheinen der zweiten Auflage kann aufgrund der erfreuli-
chen Resonanz nunmehr die dritte Auflage vorgelegt werden. Mit ihr ist der „Zivil-
richter-Leitfaden“ noch einmal erweitert und ergänzt worden. 

Die Überarbeitung verfolgt zwei Ziele. Zum einen bringt sie das Werk auf den 
aktuellen Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Insbesondere das 
Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts hat Auswirkungen auf den zivil-
richterlichen Alltag. Die Passagen zur Sachverständigenbegutachtung und zu Beweis-
beschlüssen wurden dementsprechend grundlegend überarbeitet. Auch das Gesetz 
zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung 
des elektronischen Rechtsverkehrs wirft erste Schatten voraus, allerdings ist hier die 
Umsetzung in den einzelnen Gerichten noch sehr unterschiedlich. 

Zum anderen gibt das Buch noch konkretere Anregungen für den zivilrichterlichen 
Arbeitsalltag. Der Schwerpunkt der Überarbeitung liegt hier auf Hinweisen zum effi-
zienten Arbeiten. Wie kann ein Verfahren wirkungsvoller gestaltet werden? Wie kann 
die eigene Arbeitskraft nutzbringender eingesetzt werden? Hierzu wurden in einem 
eigenen Abschnitt acht Praxistipps aufgenommen. Auch das übrige Buch wurde unter 
diesem Blickwinkel ergänzt, etwa zum Einsatz moderner Kommunikationsmittel und 
elektronischer Hilfsmittel (z.B. E-Mail, Tablet). Es zeigt Möglichkeiten der Verfah-
rensbeschleunigung im Falle von Verzögerungsrügen auf. Für Arzthaftungssachen 
werden Hinweise für eine zielgerichtete Verfahrensgestaltung gegeben.

Für die Rückmeldungen und Anregungen vieler Richterinnen und Richter möchte 
ich mich herzlich bedanken. Über weiteres Feedback an zivilrichter@gmail.com freue 
ich mich.

Freiburg, im November 2018� Katharina Schober

Vorbemerkung zur 2. Auflage

Die erste Auflage dieses Buches ist erfreulicherweise auf großes Interesse gestoßen 
und nunmehr schon seit einiger Zeit vergriffen. Ich freue mich daher, mit der zweiten 
Auflage eine überarbeitete, ergänzte und erweiterte Fassung des „Zivilrichter-Leit-
fadens“ vorlegen zu können. 
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﻿VI

Die Neuauflage berücksichtigt die neueste Rechtsprechung und die für die zivilrich-
terliche Praxis relevanten Gesetzesänderungen, insbesondere die Gesetze zur Einfüh-
rung einer Rechtsbehelfsbelehrung im Zivilprozess, zur Änderung der Vorschriften 
für die Prozesskostenhilfe und zum Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung und zum Vorgehen bei Verzögerungsrügen 
finden sich jeweils in neuen Abschnitten. Darüber hinaus wird bei jeder Entscheidung 
darauf hingewiesen, ob eine Rechtsbehelfsbelehrung erforderlich ist, und ggf. ein For-
mulierungsvorschlag unterbreitet. Zudem wurden praktische Hinweise für die Anlage 
einer elektronischen Akte und für Prozessökonomie bei Großverfahren aufgenommen.

Ich hoffe, dass das Buch damit seinem Ziel noch mehr gerecht wird, für alltäglich 
auftauchende Probleme im Referat eines Zivilrichters sofort umsetzbare, praktische 
Lösungen zu bieten. Besonders danken möchte ich insoweit für das überwältigende 
Feedback vieler junger und erfahrener Richterinnen und Richter. Bitte geben Sie mir 
weiterhin Rückmeldung an zivilrichter@gmail.com – Lob wie Kritik sind sehr wert-
voll, um das Buch praxisnah zu gestalten.

Freiburg, im April 2016� Katharina Schober 

Vorbemerkung zur 1. Auflage

In der juristischen Ausbildung lernt man, Sachverhalte auszuwerten, Gutachten zu 
erstellen und Urteile zu schreiben. Im Arbeitsalltag als Zivilrichter stellen sich neue 
Fragen: Was macht man, wenn ein Sachverständiger seine Rechnung schickt? Was 
diktiert man in das Verhandlungsprotokoll? Wie vergleicht man erfolgreich? 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieses Buch. Es ist ein Praxisleitfaden für die 
Arbeit im zivilrichterlichen Referat. Die oft abstrakten Vorgaben der Zivilprozess-
ordnung werden auf konkrete Handlungsvorschläge herunter gebrochen. So enthält 
das Buch auch Überlegungen zur Organisation des Arbeitsplatzes, zur Verhand-
lungsführung, zur Vorbereitung und Unterbreitung von Vergleichsvorschlägen, zur 
Vernehmungstechnik und zur Beweiswürdigung. 

Viele Vorschläge stammen aus meiner Zeit am Landgericht Stuttgart. Aus den 
Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen und der gemeinsamen Arbeit sind 
zahlreiche Ideen entstanden. Dafür danke ich ihnen herzlich. Mein besonderer Dank 
gilt allen, die die Entstehung dieses Buchs begleitet und Vorversionen kritisch durch-
gesehen haben.

Über Rückmeldungen, Korrekturen und Anregungen an zivilrichter@gmail.com 
freue ich mich.

Freiburg, im Juli 2012� Katharina Schober
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